
VERSTÄNDIGUNGSVEREINBARUNG  

 

Die zuständigen Behörden der Vereinigten Staaten von Amerika und der Bundesrepublik 

Deutschland schließen bezüglich der Besteuerung bestimmter Konsularbediensteter gemäß dem 

am 29. August 1989 in Bonn unterzeichneten Abkommen zwischen der Bundesrepublik Deutsch-

land und den Vereinigten Staaten von Amerika zur Vermeidung der Doppelbesteuerung und zur 

Verhinderung der Steuerverkürzung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom Ver-

mögen und einiger anderer Steuern in der durch das am 1. Juni 2006 in Berlin unterzeichnete 

Protokoll geänderten Fassung (das „Doppelbesteuerungsabkommen“) die folgende Vereinbarung 

(die „Vereinbarung“). 

 

Diese Vereinbarung wird nach Artikel 1 Absatz 3 Buchstabe a Doppelbuchstabe aa (Allgemeiner 

Geltungsbereich) und Artikel 25 Absatz 3 (Verständigungsverfahren) des Doppelbesteuerungs-

abkommens geschlossen. Gemäß Artikel 1 Absatz 3 Buchstabe a Doppelbuchstabe aa sind Fra-

gen zur Auslegung oder Anwendung des Doppelbesteuerungsabkommens und insbesondere die 

Frage, ob eine Besteuerungsmaßnahme in den Anwendungsbereich des Doppelbesteuerungsab-

kommens fällt, ausschließlich nach Artikel 25 des Doppelbesteuerungsabkommens zu regeln. 

 

Artikel 19 Absatz 1 Buchstabe b (Öffentlicher Dienst) des Doppelbesteuerungsabkommens sieht 

vor, dass Vergütungen, die von dem Staat gezahlt werden, für den die Dienste erbracht werden 

(der „Entsendestaat“), nur in dem Vertragsstaat besteuert werden können, in dem die Dienste 

geleistet werden (der „Empfangsstaat“), wenn die im Empfangsstaat ansässige natürliche Per-

son a) ein Staatsangehöriger des Empfangsstaates ist oder b) nicht ausschließlich zu dem Zweck 

der Leistung der Dienste in diesem Staat ansässig geworden ist (d.h. die natürliche Person war im 

Empfangsstaat schon vor ihrer Einstellung ansässig, auch wenn die natürliche Person ein Staats-

angehöriger des Entsendestaates ist). Hiernach wäre die Vergütung von bestimmten in Deutsch-

land tätigen Konsularbediensteten der Vereinigten Staaten, die Staatsangehörige der Vereinigten 

Staaten sind, in Deutschland zu versteuern und die Vergütung von bestimmten in den Vereinigten 

Staaten tätigen Konsularbediensteten der Bundesrepublik Deutschland, die Staatsangehörige der 

Bundesrepublik Deutschland sind, wäre in den Vereinigten Staaten zu versteuern. Artikel XIX 

des am 8. Dezember 1923 in Washington unterzeichneten Freundschaft-, Handels- und Konsular-

vertrages zwischen dem Deutschen Reich und den Vereinigten Staaten von Amerika (der „Kon-



sularvertrag“) besagt: „Alle Konsularbeamten einschließlich der Angestellten eines Konsulats, 

die Angehörige des sie ernennenden Staats sind, sind von der Bezahlung von Steuern auf das 

Gehalt, die Sporteln und den Lohn, die sie als Entgelt für ihre Dienste beim Konsulat empfangen, 

befreit.“ 

 

Die zuständigen Behörden haben festgestellt, dass angesichts des Konsularvertrages Schwierig-

keiten in Bezug auf die Frage aufgetreten sind, ob die Besteuerung der Vergütung von Konsular-

bediensteten der Vereinigten Staaten und der Bundesrepublik Deutschland, die Staatsangehörige 

des Entsendestaates, aber im Empfangsstaat ansässig sind und die nicht in den Geltungsbereich 

des Wiener Übereinkommens über konsularische Beziehungen fallen (im Folgenden als „gebiets-

ansässige Konsularbedienstete“ bezeichnet), in den Geltungsbereich des Doppelbesteuerungsab-

kommens fällt. 

 

Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe b (Allgemeiner Geltungsbereich) des Doppelbesteuerungs-

abkommens sieht vor, dass aufgrund einer anderen Vereinbarung, der die Vertragsstaaten ange-

hören, gewährte Steuerbefreiungen nicht durch das Doppelbesteuerungsabkommen eingeschränkt 

werden. 

 

Gestützt auf Artikel 1 Absatz 3 Buchstabe a Doppelbuchstabe aa des Doppelbesteuerungs-

abkommens stimmen die zuständigen Behörden darin überein, dass Artikel XIX des Konsularver-

trages eine „Befreiung“ im Sinne des Artikels 1 Absatz 2 Buchstabe b des Doppelbesteuerungs-

abkommens regelt. Des Weiteren halten die zuständigen Behörden fest, dass die Regierung der 

Bundesrepublik Deutschland und die Regierung der Vereinigten Staaten der Ansicht sind, dass 

Artikel XIX eine Befreiung von der Einkommensteuer im Empfangsstaat für gebietsansässige 

Konsularbedienstete im Sinne dieser Vereinbarung vorsieht. Daher unterliegen diese gebietsan-

sässigen Konsularbediensteten nicht Artikel 19 Absatz 1 Buchstabe b des Doppelbesteuerungs-

abkommens. Somit fällt die Besteuerung der Vergütung dieser Bediensteten gemäß Artikel 1 Ab-

satz 1 des Doppelbesteuerungsabkommens nicht in seinen Geltungsbereich. Artikel XIX des 

Konsularvertrages ist anzuwenden und die Vergütung von in Deutschland tätigen gebietsansässi-

gen Konsularbediensteten der Vereinigten Staaten, die Staatsangehörige der Vereinigten Staaten 

(oder beider Staaten) sind, ist von der Besteuerung in Deutschland befreit, und die Vergütung von 

in den Vereinigten Staaten tätigen gebietsansässigen Konsularbediensteten der Bundesrepublik 



Deutschland, die Staatsangehörige der Bundesrepublik Deutschland (oder beider Staaten) sind, ist 

von der Besteuerung in den Vereinigten Staaten befreit.  

 

Washington, 1. Oktober 2009 


